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Ein zeitweiſer oder außerordentlicher Zuſammentritt von

Abgeordneten mehrerer oder ſämmtlicher Gewerbekammern

kann auch durch die höhere Verwaltungsbehörde veranlaßt
werden .

VI . Abſchnitt .

Strafbeſtimmungen .

Artikel 54 .

Erzwingen gemeinſchaftlicher Steigerung oder Herab⸗

drückung von Preiſen , Löhnen zc.

Wer gegen Hilfsperſonen eines Gewerbtreibenden oder

gegen Arbeiter , welche bei öffentlichen Bauten oder vom

Staat betriebenen Gewerben beſchäftigt ſind , thätliche Ge⸗

walt oder ernſtliche Drohungen mit Gefährdung an Leib,
Leben, Ehre oder Vermögen anwendet , um dieſelben zur

Arbeitseinſtellung behufs der Erlangung höherer Löhne, der

Verkürzung der Arbeitszeit oder ähnlicher Zugeſtändniſſe

zu beſtimmen , wird von den Gerichten mit Geld oder Ge⸗

fängniß bis zu ſechs Monaten beſtraft .

Dieſe Beſtimmung findet auch Anwendung gegen den⸗

jenigen , der einen ſelbſtſtändigen Gewerbtreibenden auf

gleiche Weiſe zu einer Handlung oder Unterlaſſung zu be⸗

ſtimmen ſucht , wodurch eine Steigerung des Preiſes noth⸗

wendiger Lebensbedürfniſſe oder eine Verſchlimmerung der

Lage der Arbeiter (3. B . Herabſetzung der Löhne, Erhöhung
der Arbeitszeit u. dgl. ) erzielt werden fol .

In leichteren Fällen der einen oder anderen Art iſt die

Polizeibehörde befugt , Strafen bis zu 50 fl. oder 4 Wochen

Gefängniß zu erkennen .

Artikel 55 .

Verbrechen mit Mißbrauch des Gewerbes .

Auch auker den in den §§. 144 ; 449 , 469 , 532 des Straf -

geſetzbuches bezeichneten Fällen kann gegen einen Gewerb⸗

treibenden , der mit Mißbrauch ſeines Gewerbes eine ge⸗

richtlich ſtrafbare Handlung verübt , neben der ſonſtigen
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geſetzlich angedrohten Strafe von den Gerichten auf zeitliche

oder bleibende Entziehung der Berechtigung zu dem miß⸗

brauchten oder einem verwandten Gewerbe erkannt werden ,

und es muß dieſes geſchehen , wenn derſelbe rückfällig

wird .

Artikel 56 .

Sonſtige Zuwiderhandlungen gegen das Gewerbe⸗
geſetz .

Soweit die vorausgehenden Artikel nicht anderweit maß⸗

gebende Beſtimmungen enthalten , haben die Verwaltungs⸗

behörden Zuwiderhandlungen gegen dieſes Geſetz und die

dazu gehörigen Vollzugsvorſchriften mit Verweiſen oder

Geldbußen bis zu 50 fl . in Wiederholungsfällen mit Geld⸗

bußen bis zu 100 fl . oder mit entſprechender Gefängniß⸗

ſtrafe , ſchwerere Verfehlungen mit zeitlicher Einſtellung des

Gewerbebetriebs bis auf die Dauer eines Jahres zu ahnden .

Schlußbeſtimmungen .

Artikel 57 .

Grenze des Umfangs dieſes Geſetzes .

Die Regalien des Staates erleiden durch das gegenwär⸗

tige Geſetz keinen Abbruch .

Auch findet daſſelbe auf die verſchiedenen Arten der
Beſchäftigung im öffentlichen Dienſt , ferner auf die Anwalt⸗

ſchaft , das Feldmeſſen , die Heilkunde (einſchließlich des

Wundarzneidienſtes , der Geburtshilfe und des Veterinär⸗

weſens ) , auf Privat⸗Heil⸗ , Unterrichts⸗ und Erziehungs -

anſtalten , auf die ſchriftſtelleriſche Thätigkeit und die Aus -

übung der ſchönen Künſte , auf Land⸗ und Forſtwirthſchaft

und auf den Bergbau , ſowie mit Ausnahme der Artikel 21

bis 25 auf die vom Staat betriebenen Gewerbe keine An⸗

wendung .
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Artikel 58 .

Anfang der Wirkſamkeit und Vollzug des Geſetzes .
Aufhebung entgegenſtehender Beſtimmungen .

Dieſes Geſetz tritt mit dem. . . ten 83

in Wirkſamkeit .
Vom gleichen Tage an ſind alle demſelben entgegenſte⸗

henden , in älteren Geſetzen und Verordnungen enthaltenen
Beſtimmungen aufgehoben .

Die Miniſterien des Handels , der Juſtiz und des Innern
ſind , jedes ſoweit es deſſen Wirkungskreis angeht , mit dem

Vollzug beauftragt .

Karlsruhe,den
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